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Sehr geehrte Damen und Herren! 

Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz nimmt mit  
Bezug auf das Schreiben vom 12. Dezember 2012, GZ BMLFUWUW.1.2.5/0320-
VI/7/2012, zum Entwurf eines Biozidproduktegesetzes wie folgt Stellung: 

§ 24 Abs. 1 des derzeit geltenden Biozid-Produkte-Gesetzes bestimmt, dass Biozid-
Produkte, die als Wirkstoff einen Mikroorganismus enthalten, zusätzlich in die ent-
sprechende Risikogruppe nach dem ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) bzw. 
der Verordnung biologische Arbeitsstoffe (VbA) einzustufen sind. Ebenso sieht § 24 
Abs. 5 Z 23 als eine der bei der Kennzeichnung erforderlichen Angaben bei Biozid-
Produkten, die als Wirkstoff einen Mikroorganismus enthalten, die Angabe der Risi-
kogruppe nach dem ASchG bzw. der VbA sowie das Symbol für Biogefährdung vor. 

Diese Verpflichtung ist im vorliegenden Entwurf des neuen Biozidproduktegesetzes 
nicht mehr enthalten und wird auch durch die EU-Verordnung nicht abgedeckt, deren 
Artikel 69 betreffend Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung sich nur auf Che-
mikalien bezieht. Zwar sieht Artikel 69 Abs. 2 Buchstabe o) – wenn Mikroorganismen 
vorhanden sind - eine „gemäß der RL 2000/54 vorgeschriebene Kennzeichnung“ vor, 
doch kann damit nur das Symbol „Biogefährdend“ gemeint sein, das nichts über die 
jeweilige Risikogruppe aussagt. 
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Biologische Risiken (und Schutzmaßnahmen) sind aber je nach Risikogruppe be-
trächtlich unterschiedlich. Die Risikogruppe ist somit eine wichtige Information für die 
sichere Verwendung, die über die Kennzeichnung leicht zugänglich sein sollte. Damit 
es zu keiner Verschlechterung gegenüber dem derzeitigen Standard kommt, wird 
angeregt, sofern dies auf nationaler Ebene möglich ist, auch weiterhin die Informa-
tion zur Risikogruppe verpflichtend festzulegen. 

Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird unter einem dem Präsidium des Natio-
nalrates übermittelt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Für den Bundesminister: 

Dr. Peter Gamauf 
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